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Gesamte Rechtsvorschrift für Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, Fassung vom 
29.12.2010 

Langtitel 

Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, betreffend die Erhebung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer 
(Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955). 
StF: BGBl. Nr.   141/1955 (NR: GP VII RV 557 AB 569 S. 72. BR: S. 106.) 

Änderung 

BGBl. Nr. 15/1968 (NR: GP XI IA 44/A u. RV 539 AB 601 S. 66.) 
BGBl. Nr. 151/1980 (NR: GP XV RV 128 AB 286 S. 28. BR: AB 2134 S. 395.) 
BGBl. Nr. 557/1985 (NR: GP XVI RV 715 AB 761 S. 110. Einspr. d. BR: 787 AB 810 S. 122. BR: AB 
3022 S. 468.) 
BGBl. Nr. 74/1987 (VfGH) 
BGBl. Nr. 312/1987 (NR: GP XVII RV 108 AB 216 S. 26. BR: 3278 AB 3288 S. 489.) 
BGBl. Nr. 656/1989 (NR: GP XVII AB 1158 S. 125. BR: AB 3774 S. 523.) 
BGBl. Nr.    12/1993 (NR: GP XVIII RV 811 AB 882 S. 99. BR: AB 4429 S. 563.) 
BGBl. Nr.   694/1993 (NR: GP XVIII RV 1132 AB 1203 S. 131. BR: 4636 AB 4627 S. 574.) 
BGBl. Nr.   680/1994 (NR: GP XVIII RV 1624 AB 1826 S. 172. BR: AB 4863 S. 589.) 
BGBl. Nr.   201/1996 (NR: GP XX RV 72 und Zu 72 AB 95 S. 16. BR: 5161, 5162, 5163, 5164 und 5165 
AB 5166 S. 612.) 
BGBl. Nr.   680/1996 (DFB) 
BGBl. Nr.   797/1996 (NR: GP XX RV 497 AB 552 S. 51. BR: AB 5355 S. 620.) 
BGBl. I Nr. 106/1999 (NR: GP XX RV 1766 AB 1858 S. 175. BR: 5965 AB 5976 S. 656.) 
BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB) 
BGBl. I Nr.  42/2000 (NR: GP XXI RV 58 AB 158 S. 30. BR: 6118 AB 6120 S. 666.) 
BGBl. I Nr. 142/2000 (NR: GP XXI RV 311 AB 369 S. 45. BR: 6250 und 6251 AB 6268 S. 670.) 
BGBl. I Nr.   2/2001 (NR: GP XXI RV 358 AB 407 S. 52. BR: 6290 AB 6284 S. 671.) 
    [CELEX-Nr.: 300L0064] 
BGBl. I Nr.  59/2001 (NR: GP XXI RV 590 AB 603 S. 71. BR: 6363 AB 6380 S. 678.) 
BGBl. I Nr. 144/2001 (NR: GP XXI RV 827 AB 859 S. 84. BR: AB 6515 S. 682.) 
BGBl. I Nr. 100/2002 (NR: GP XXI RV 1131 AB 1176 S. 106. BR: 6665 AB 6678 S. 689.) 
BGBl. I Nr. 133/2002 (NR: GP XXI AB 1203 S. 110. BR: 6693 AB 6735 S. 690.) 
BGBl. I Nr.  10/2003 (NR: GP XXII IA 34/A AB 16 S. 5. BR: AB 6768 S. 694.) 
BGBl. I Nr.  71/2003 (NR: GP XXII RV 59 AB 111 S. 20. BR: 6788 AB 6790 S. 697.) 
    [CELEX-Nr.: 31997L0078, 32001L0089] 
BGBl. I Nr. 180/2004 (NR: GP XXII RV 686 AB 734 S. 89. BR: 7160 AB 7184 S. 717.) 
    [CELEX-Nr.: 32003L0030, 32003L0096] 
BGBl. I Nr.   8/2005 (NR: GP XXII RV 707 AB 790 S. 93. BR: AB 7209 S. 718.) 
    [CELEX-Nr.: 32003L0041] 
BGBl. I Nr.  26/2005 (VfGH) 
BGBl. I Nr. 112/2005 (NR: GP XXII RV 1065 AB 1094 S. 122. BR: AB 7375 S. 725.) 
BGBl. I Nr. 161/2005 (NR: GP XXII RV 1187 AB 1213 S. 132. BR: 7441 AB 7465 S. 729.) 
BGBl. I Nr.   9/2007 (VfGH) 
BGBl. I Nr.  39/2007 (VfGH) 
BGBl. I Nr.  85/2008 (NR: GP XXIII RV 549 und Zu 549 AB 612 S. 63. BR: 7951 AB 7970 S. 757.) 
BGBl. I Nr.  52/2009 (NR: GP XXIV RV 113 und Zu 113 AB 198 S. 21. BR: AB 8112 S. 771.) 

Beachte 

Abgaben nach diesem Bundesgesetz werden für Vorgänge gemäß Abs. 1 Z 
3, für die die Steuerschuld nach dem 31. Juli 2008 entsteht, nicht 
mehr erhoben (vgl. § 34 Abs. 1 Z 13). 
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Text 

I. TEIL. 

Steuerpflicht. 

1. Gegenstand der Steuer. 
 

§ 1. (1) Der Steuer nach diesem Bundesgesetz unterliegen 

 1. (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 9/2007) 

 2. (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 39/2007) 

 3. Zweckzuwendungen. 

(2) Soweit nichts Besonderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über den Erwerb 
von Todes wegen auch für Schenkungen und Zweckzuwendungen, die Vorschriften über Schenkungen 
auch für Zweckzuwendungen unter Lebenden. 

§ 2. (1) Als Erwerb von Todes wegen gilt 

 1. der Erwerb durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder auf Grund eines geltend gemachten 
Pflichtteilsanspruches; 

 2. der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall sowie jeder andere Erwerb, auf den die für 
Vermächtnisse geltenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes Anwendung finden; 

 3. der Erwerb von Vermögensvorteilen, der auf Grund eines vom Erblasser geschlossenen 
Vertrages unter Lebenden von einem Dritten mit dem Tode des Erblassers unmittelbar gemacht 
wird. 

(2) Als vom Erblasser zugewendet gilt auch 

 1. der Übergang von Vermögen auf eine vom Erblasser angeordnete Stiftung; 

 2. was jemand infolge Vollziehung einer vom Erblasser angeordneten Auflage oder infolge 
Erfüllung einer vom Erblasser gesetzten Bedingung erwirbt, es sei denn, daß eine einheitliche 
Zweckzuwendung vorliegt; 

 3. was jemand dadurch erlangt, daß bei Genehmigung einer Zuwendung des Erblassers Leistungen 
an andere Personen angeordnet oder zur Erlangung der Genehmigung freiwillig übernommen 
werden; 

 4. was als Abfindung für einen Verzicht auf den entstandenen Pflichtteilsanspruch oder für die 
Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses von dritter Seite gewährt wird; 

 5. was als Entgelt für die Übertragung der Anwartschaft eines Nacherben gewährt wird. 

(3) Das Erlöschen von Leibrenten und anderen von dem Leben einer Person abhängigen Lasten gilt 
nicht als Erwerb von Todes wegen. 

§ 3. (1) Als Schenkung im Sinne des Gesetzes gilt 

 1. jede Schenkung im Sinne des bürgerlichen Rechtes; 

 2. jede andere freigebige Zuwendung unter Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des 
Zuwendenden bereichert wird; 

 3. was infolge Vollziehung einer von dem Geschenkgeber angeordneten Auflage oder infolge 
Erfüllung einer einem Rechtsgeschäft unter Lebenden beigefügten Bedingung ohne 
entsprechende Gegenleistung erlangt wird, es sei denn, daß eine einheitliche Zweckzuwendung 
vorliegt; 

 4. was jemand dadurch erlangt, daß bei Genehmigung einer Schenkung Leistungen an andere 
Personen angeordnet oder zur Erlangung der Genehmigung freiwillig übernommen werden; 

 5. was als Abfindung für einen Erbverzicht (§ 551 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches) 
gewährt wird; 

 6. was ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht auf die angeordnete Nacherbschaft vor ihrem 
Eintritt herausgibt; 

 7. der Übergang von Vermögen auf Grund eines Stiftungsgeschäftes unter Lebenden; 

 8. was bei Aufhebung einer Stiftung erworben wird. 

(2) Im Falle des Abs. 1 Z 6 ist der Besteuerung auf Antrag das Verhältnis des Nacherben zum 
Erblasser zugrunde zu legen. 

(3) Gegenleistungen, die nicht in Geld veranschlagt werden können, werden bei der Feststellung, ob 
eine Bereicherung vorliegt, nicht berücksichtigt. 



 Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at Seite 3 von 17 

(4) Die Steuerpflicht einer Schenkung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß sie zur Belohnung 
oder unter einer Auflage gemacht oder in die Form eines lästigen Vertrages gekleidet wird. 

(5) Eine Ausstattung oder ein Heiratsgut, das Abkömmlingen zur Einrichtung eines den 
Vermögensverhältnissen und der Lebensstellung der Beteiligten angemessenen Haushaltes gewährt wird, 
gilt nicht als Schenkung, sofern zur Zeit der Zuwendung ein Anlaß für eine Ausstattung oder ein 
Heiratsgut gegeben ist und der Zweck der Zuwendung innerhalb zweier Jahre erfüllt wird. Eine 
Ausstattung oder ein Heiratsgut, das über das angegebene Maß hinausgeht, ist insoweit steuerpflichtig. 

§ 4. Als Zweckzuwendung gilt 

 1. bei einer Zuwendung von Todes wegen 

 a) eine der Zuwendung beigefügte Auflage zugunsten eines Zweckes, 

 b) eine Leistung zugunsten eines Zweckes, von der die Zuwendung abhängig gemacht ist, 

soweit die Bereicherung des Erwerbers durch die Anordnung gemindert wird; 

 2. bei einer freigebigen Zuwendung unter Lebenden 

 a) eine der Zuwendung beigefügte Auflage zugunsten eines Zweckes oder eine Leistung 
zugunsten eines Zweckes von der die Zuwendung oder ein gegenseitiger Vertrag abhängig 
gemacht ist, 

 b) eine in einem entgeltlichen Vertrage vereinbarte Leistung zugunsten eines Zweckes, sofern 
das Entgelt nicht der Umsatzsteuer unterliegt. 

§ 5. (1) Der Vorerbe gilt als Erbe. 

(2) Beim Eintritt des Falles der Nacherbfolge haben diejenigen, auf die das Vermögen übergeht, den 
Erwerb als vom Vorerben stammend zu versteuern. Auf Antrag ist der Besteuerung das Verhältnis des 
Nacherben zum Erblasser zugrunde zu legen. 

(3) Tritt der Fall der Nacherbfolge nicht durch den Tod des Vorerben ein, so gilt die Vorerbfolge als 
auflösend bedingter, die Nacherbfolge als aufschiebend bedingter Anfall. In diesem Falle ist dem 
Nacherben die vom Vorerben entrichtete Steuer abzüglich desjenigen Steuerbetrages anzurechnen, 
welche der tatsächlichen Bereicherung des Vorerben entspricht. 

(4) Nachvermächtnisse und beim Tode des Beschwerten fällige Vermächtnisse stehen den 
Nacherbschaften gleich. 

2. Persönliche Steuerpflicht. 
 

§ 6. (1) Die Steuerpflicht ist gegeben 

 1. für den gesamten Erbanfall, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes oder der Erwerber zur Zeit 
des Eintrittes der Steuerpflicht ein Inländer ist; 

 2. für den Erbanfall, soweit er in inländischem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Vermögen, inländischem Betriebsvermögen oder inländischem Grundvermögen, in einem 
Nutzungsrecht an einem solchen Vermögen oder in solchen Rechten besteht, deren Übertragung 
an eine Eintragung in inländische Bücher geknüpft ist, in allen anderen Fällen. 

(2) Als Inländer im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. österreichische Staatsbürger, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben; 

 2. Ausländer, die im Inland einen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen einen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben; 

 3. juristische Personen und Personenvereinigungen sowie Anstalten, Stiftungen und andere 
Zweckvermögen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland haben. 

(3) Soweit die Steuerpflicht im Ausland befindliche Grundstücke, Sachen, Forderungen gegen 
ausländische Schuldner oder Rechte, deren Übertragung an eine Eintragung in ausländische Bücher 
geknüpft ist, betrifft, ist auf Antrag die von dem ausländischen Staate aus Anlaß des Erbfalles erhobene 
Steuer bei Berechnung der Erbschaftssteuer als Nachlaßverbindlichkeit abzuziehen. Inwieweit statt 
dessen bei Gewährung der Gegenseitigkeit eine Anrechnung der ausländischen Steuer auf die inländische 
Steuer erfolgt, bestimmt das Bundesministerium für Finanzen. 

(4) Ist im Falle des Abs. 1 Z 1 ein Teil des Vermögens der inländischen Besteuerung auf Grund von 
Staatsverträgen entzogen, so ist die Steuer nach dem Steuersatze zu erheben, der dem ganzen Erwerb 
entspricht. 
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§ 7. (1) Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser werden die folgenden fünf 
Steuerklassen unterschieden: 

I. 

Steuerklasse I. 

 1. Der Ehegatte, 

 2. die Kinder; als solche gelten auch 

 a) die an Kindes Statt angenommenen Personen, 

 b) die Stiefkinder. 

II. 

Steuerklasse II. 

Die Abkömmlinge der in der Steuerklasse I Z 2 Genannten, die Abkömmlinge der an Kindes 
Statt angenommenen Personen jedoch nur dann, wenn sich die Wirkungen der Annahme an 
Kindes Statt auch auf die Abkömmlinge erstrecken. 

III. 

Steuerklasse III. 

 1. Die Eltern, Großeltern und weiteren Voreltern, 

 2. die Stiefeltern, 

 3. die voll- und halbbürtigen Geschwister. 

IV. 

Steuerklasse IV. 

 1. Die Schwiegerkinder, 

 2. die Schwiegereltern, 

 3. die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern. 

V. 

Steuerklasse V. 

Alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 1 Z 8 gilt als Geschenkgeber der zuletzt Berechtigte; in den Fällen des § 2 
Abs. 2 Z 1 und § 3 Abs. 1 Z 7 ist der Besteuerung das Verwandtschaftsverhältnis des nach der 
Stiftungsurkunde entferntest Berechtigten zu dem Erblasser oder Geschenkgeber zugrunde zu legen, 
sofern die Stiftung wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien gemacht ist. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 3, 4 lit. b und 5 
ab 1. 1. 2001 
§ 34 Abs. 1 Z 5 idF BGBl. I Nr. 142/2000 
Abs. 1 und 6 
ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 7 idF BGBl. I Nr. 59/2001 
Abs. 3 lit. b 
ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 8 idF BGBl. I Nr. 144/2001 

3. Berechnung der Steuer. 
 
  § 8. (1) Die Steuer beträgt bei Erwerben 

    bis einschließlich       in der Steuerklasse 

        Euro              I    II    III    IV     V 

     7 300 ...........    2     4     6      8    14 

    14 600 ...........    2.5   5     7.5   10    16 

    29 200 ...........    3     6     9     12    18 

    43 800 ...........    3.5   7    10.5   14    20 

    58 400 ...........    4     8    12     16    22 

    73 000 ...........    5    10    15     20    26 
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   109 500 ...........    6    12    18     24    30 

   146 000 ...........    7    14    21     28    34 

   219 000 ...........    8    16    24     32    38 

   365 000 ...........    9    18    27     36    42 

   730 000 ...........   10    20    30     40    46 

 1 095 000 ...........   11    21    32     42    48 

 1 460 000 ...........   12    22    34     44    51 

 2 920 000 ...........   13    23    36     46    54 

 4 380 000 ...........   14    24    38     48    57 

und darüber ..........   15    25    40     50    60 

v. H. des Erwerbes. 

(2) Die Steuer nach Abs. 1 ist in der Weise zu berechnen, daß von dem Wertbetrag des Erwerbes 
nach Abzug der Steuer nicht weniger erübrigt wird, als von dem höchsten Wertbetrage der 
nächstniedrigeren Stufe des Tarifes nach Abzug der nach dieser entfallenden Steuer. 

(3) Die Steuer beträgt ohne Rücksicht auf die Höhe der Zuwendungen: 

 a) von Zuwendungen an solche inländische juristische Personen, die gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verfolgen, sowie an inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kirchen 
und Religionsgesellschaften 2,5 vH und 

 b) von Zuwendungen an nicht unter lit. a fallende Privatstiftungen durch den Stifter selbst 5 vH, ist 
der Stifter eine Privatstiftung 2,5 vH. Werden zugewendetes Vermögen oder an dessen Stelle 
getretene Vermögenswerte innerhalb von zehn Jahren, ausgenommen zurück an den Stifter oder 
zur satzungsgemäßen Erfüllung von angemessenen Unterhaltsleistungen, unentgeltlich veräußert, 
so ist die Differenz auf die Steuer nach Abs. 1 nachzuerheben; Umstände, die zur Nacherhebung 
der Steuer führen, sind innerhalb eines Monats nach ihrem Eintritt dem Finanzamt anzuzeigen; 

 c) abweichend von lit. b kann für Zuwendungen des Stifters an eine Familienstiftung (§ 7 Abs. 2) 
nach Wahl eines Steuerschuldners die Steuer stattdessen nach dem maßgeblichen Steuersatz des 
§ 8 Abs. 1 berechnet werden. 

(4) Die sich nach den Abs. 1 und 2 oder nach dem Abs. 3 ergebende Steuer erhöht sich bei 
Zuwendungen 

 a) an den Ehegatten, einen Elternteil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein Wahlkind oder ein 
Schwiegerkind des Zuwendenden um .................   2 vH 

 b) an andere Personen um ............................   3,5 vH 

des Wertes der durch die Zuwendung erworbenen Grundstücke. 

(5) Die sich nach den Abs. 1, 2 und 4 oder nach den Abs. 3 und 4 ergebende Steuer darf im Falle des 
Abs. 4 lit. a nicht weniger als 2 vH, im Falle des Abs. 4 lit. b nicht weniger als 3,5 vH des Wertes der 
erworbenen Grundstücke betragen. 

(6) Wird durch die Zuwendung auch land- und forstwirtschaftliches Vermögen erworben, so 
ermäßigt sich die nach den Abs. 1, 2 und 4 errechnete Steuer, soweit sie auf land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen entfällt, um 110 Euro. 

§ 9. Erfüllt der Erbe eine wegen Formmangels nichtige Verfügung von Todes wegen, so ist nur die 
Steuer zu erheben, die bei Gültigkeit der Verfügung des Erblassers zu entrichten gewesen wäre. 

§ 10. Hat der Erblasser die Entrichtung der von dem Erwerber geschuldeten Steuer einem anderen 
auferlegt, so ist die Steuer so zu berechnen, wie wenn die Auflage nicht erfolgt wäre. Dies gilt nicht für 
Schenkungen, bei denen der Geschenkgeber die Zahlung der Steuer übernimmt. 

§ 11. (1) Mehrere innerhalb zehn Jahren von derselben Person anfallende Vermögensvorteile werden 
in der Weise zusammengerechnet, daß dem letzten Erwerbe die früheren Erwerbe nach ihrem früheren 
Werte zugerechnet werden und von der Steuer für den Gesamtbetrag die Steuer abgezogen wird, welche 
für die früheren Erwerbe zur Zeit des letzten zu erheben gewesen wäre. Erwerbe, für die sich nach den 
steuerlichen Bewertungsvorschriften kein positiver Wert ergeben hat, bleiben unberücksichtigt. 

(2) Die durch jeden weiteren Erwerb veranlaßte Steuer darf nicht mehr betragen als 60 v. H. dieses 
Erwerbes. 

4. Steuerschuld und Steuerschuldner. 
 

§ 12. (1) Die Steuerschuld entsteht 

 1. bei Erwerben von Todes wegen 
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mit dem Tode des Erblassers, jedoch 

 a) für den Erwerb des unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter einer Befristung 
Bedachten mit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Bedingung oder des Ereignisses; 

 b) für den Erwerb eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruches mit dem Zeitpunkt der 
Geltendmachung; 

 c) im Falle des § 2 Abs. 2 Z 1 mit dem Zeitpunkt der Genehmigung der Stiftung; 

 d) in den Fällen des § 2 Abs. 2 Z 2 mit dem Zeitpunkt der Vollziehung der Auflage oder der 
Erfüllung der Bedingung; 

 e) in den Fällen des § 2 Abs. 2 Z 3 mit dem Zeitpunkt der Genehmigung; 

 f) in den Fällen des § 2 Abs. 2 Z 4 mit dem Zeitpunkt des Verzichtes oder der Ausschlagung; 

 g) im Falle des § 2 Abs. 2 Z 5 mit dem Zeitpunkt der Übertragung der Anwartschaft; 

 h) für den Erwerb des Nacherben mit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Nacherbfolge; 

 2. bei Schenkungen unter Lebenden 

mit dem Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung; 

 3. bei Zweckzuwendungen 

mit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Verpflichtung des Beschwerten. 

(2) Im Falle der Aussetzung der Besteuerung nach § 30 gilt die Steuerschuld für den Erwerb des mit 
dem Nutzungsrecht belasteten Vermögens als mit dem Zeitpunkt des Erlöschens des Nutzungsrechtes 
entstanden. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. a kann das Finanzamt vor Entstehung der Steuerschuld 
Sicherheitsleistung aus dem Nachlaß verlangen. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 5 
ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 7 idF BGBl. I Nr. 59/2001 

§ 13. (1) Steuerschuldner ist der Erwerber, bei einer Schenkung auch der Geschenkgeber und bei 
einer Zweckzuwendung der mit der Ausführung der Zuwendung Beschwerte. 

(2) Neben den im Abs. 1 Genannten haftet der Nachlaß sowie jeder Erbe in Höhe des Wertes des aus 
der Erbschaft Empfangenen für die Steuer der am Erbfall Beteiligten als Gesamtschuldner. 

(3) Der Vorerbe hat die durch die Vorerbschaft veranlaßte Steuer aus den Mitteln der Vorerbschaft 
zu entrichten. 

(4) Haben Erben, gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte der Erben, Testamentsvollstrecker, 
Nachlaßpfleger oder Nachlaßverwalter den Nachlaß oder Teile desselben vor der Berichtigung oder 
Sicherstellung der Steuer anderen Personen ausgehändigt, so haften diese Personen in Höhe des aus der 
Erbschaft Empfangenen persönlich für die Steuer, es sei denn, daß sie zur Zeit der Empfangnahme in 
gutem Glauben sind. Sie sind nicht in gutem Glauben, wenn ihnen bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt ist, daß die Steuer weder entrichtet noch sichergestellt ist. 

(5) Versicherungsunternehmen, die vor Berichtigung oder Sicherstellung der Steuer die von ihnen zu 
leistende Versicherungssumme oder Leibrente in das Ausland zahlen oder ausländischen Berechtigten zur 
Verfügung stellen, haften in Höhe des herausgegebenen Betrages für die Steuer, soweit dieser 220 Euro 
übersteigt. Das gleiche gilt für Personen, in deren Gewahrsam sich Vermögen des Erblassers befindet, 
soweit sie das Vermögen vorsätzlich oder fahrlässig vor Berichtigung oder Sicherstellung der Steuer in 
das Ausland bringen oder ausländischen Berechtigten zur Verfügung stellen. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 1 Z 1, 2, und 3, Abs. 2, Abs. 3 
ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 7 idF BGBl. I Nr. 59/2001 

5. Befreiungen und Ermäßigungen. 
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§ 14. (1) Bei der Berechnung der Steuer nach § 8 Abs. 1 oder § 8 Abs. 3 bleibt bei jedem Erwerb 
steuerfrei: 

 1. für Personen der Steuerklasse I oder II ein Betrag von 2 200 Euro, 

 2. für Personen der Steuerklasse III oder IV ein Betrag von 440 Euro, 

 3. für Personen der Steuerklasse V ein Betrag von 110 Euro. 

(2) In den Fällen, in denen sich die Besteuerung gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 auf das dort angeführte 
Vermögen beschränkt, beträgt der Steuerfreibetrag 110 Euro. 

(3) Bei Schenkungen unter Lebenden zwischen Ehegatten bleiben neben dem Freibetrag nach Abs. 1 
Z 1 7 300 Euro steuerfrei. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 1 Z 10 und 16 
ab 23.9.2005 
§ 34 Abs. 1 Z 11 idF BGBl. I Nr. 8/2005 
Abs. 1 Z 20 
ab 1.7.2005 
§ 34 Abs. 1 Z 12 idF BGBl. I Nr. 112/2005 

§ 15. (1) Steuerfrei bleiben außerdem 

 1. a) Hausrat (einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke) beim Erwerb durch Personen der 
Steuerklasse I oder II ohne Rücksicht auf den Wert, 

der Steuerklasse III oder IV, soweit der Wert 1 460 Euro nicht übersteigt, 

 b) andere bewegliche körperliche Gegenstände, die nicht nach Z 2 befreit sind, beim Erwerb 
durch Personen der Steuerklasse I oder II, soweit der Wert 1 460 Euro nicht übersteigt, 

der Steuerklasse III oder IV, soweit der Wert 600 Euro nicht übersteigt. 

Die Befreiung gilt nicht für Gegenstände, die zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, 
Grundvermögen oder Betriebsvermögen gehören, für Zahlungsmittel, für Edelmetalle, 
Edelsteine und Perlen; 

 c) Schenkungen unter Lebenden zwischen Ehegatten unmittelbar zum Zwecke der gleichteiligen 
Anschaffung oder Errichtung einer Wohnstätte mit höchstens 150 m2 Wohnnutzfläche zur 
Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses der Ehegatten. Die Steuerbefreiung tritt außer 
Kraft, wenn diese Wohnstätte nicht unter Aufgabe der Rechte an der bisherigen Ehewohnung 
innerhalb von drei Monaten ab Übergabe zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses 
bezogen und ohne Änderung der Eigentumsverhältnisse weitere fünf Jahre benützt wird; wird 
die Wohnstätte erst errichtet, muß die Benutzung zur Befriedigung des dringenden 
Wohnbedürfnisses innerhalb von drei Monaten ab Fertigstellung, längstens jedoch innerhalb 
von acht Jahren nach vertraglicher Begründung des Miteigentums - bei schon bestehendem, 
nicht nach dieser Bestimmung steuerfrei erworbenem Miteigentum ab Einreichung des 
Ansuchens um Erteilung der Baubewilligung - erfolgen; 

Umstände, die zur Nacherhebung der Steuer führen, sind innerhalb eines Monats nach ihrem 
Eintritt dem Finanzamt anzuzeigen; 

 2. nicht zur Veräußerung bestimmte bewegliche körperliche Gegenstände, die geschichtlichen oder 
kunstgeschichtlichen oder wissenschaftlichen Wert haben und sich seit mindestens 20 Jahren im 
Besitze der Familie des Erblassers befinden, sofern sie Personen der Steuerklasse I, II, III 
anfallen und nach näherer behördlicher Anweisung den Zwecken der Forschung oder 
Volksbildung nutzbar gemacht werden. Werden solche Gegenstände innerhalb zehn Jahren nach 
dem Erbfall veräußert, so tritt die Steuerbefreiung außer Kraft; 

 3. die Befreiung eines Steuerpflichtigen der Steuerklassen I, II von einer Schuld gegenüber dem 
Erblasser, soweit durch den Anfall lediglich die Beseitigung einer Überschuldung erreicht wird; 

 4. die Befreiung von einer Schuld gegenüber dem Erblasser, sofern die Schuld durch Gewährung 
von Mitteln zum Zwecke des angemessenen Unterhaltes oder zur Ausbildung des Bedachten 
begründet worden ist oder der Erblasser die Befreiung mit Rücksicht auf die Notlage des 
Schuldners angeordnet hat und diese auch durch die Zuwendung nicht beseitigt wird. Die 
Steuerbefreiung entfällt, soweit die Steuer aus der Hälfte einer neben der erlassenen Schuld dem 
Bedachten anfallenden Zuwendung gedeckt werden kann; 
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 5. ein Erwerb, der Eltern, Stiefeltern oder Großeltern des Erblassers anfällt, sofern der Erwerb 
zusammen mit dem sonstigen Vermögen des Erwerbers 2 920 Euro nicht übersteigt und der 
Erwerber infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen und unter Berücksichtigung seiner 
bisherigen Lebensstellung als erwerbsunfähig anzusehen ist oder durch die Führung eines 
gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunfähigen oder in der Ausbildung zu einem Lebensberufe 
begriffenen Abkömmlingen an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert ist. Übersteigt der 
Wert des Erwerbes zusammen mit dem sonstigen Vermögen des Erwerbers den Betrag von 2 920 
Euro, so wird die Steuer nur insoweit erhoben, als sie aus der Hälfte des die Wertgrenze 
übersteigenden Betrages gedeckt werden kann; 

 6. Gewinne aus unentgeltlichen Ausspielungen (wie Preisausschreiben und andere Gewinnspiele), 
die an die Öffentlichkeit gerichtet sind; 

 7. Vermögen, soweit es von Eltern, Großeltern oder weiteren Voreltern ihren Abkömmlingen 
unentgeltlich zugewendet wurde und an diese Personen zurückfällt; 

 8. der Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch; 

 9. Zuwendungen unter Lebenden zum Zwecke des angemessenen Unterhaltes oder zur Ausbildung 
des Bedachten; 

 10. Ruhegehälter und ähnliche Zuwendungen, die ohne rechtliche Verpflichtung früheren oder 
jetzigen Angestellten oder Bediensteten gewährt werden, Zuwendungen an Pensions- oder 
Unterstützungskassen des eigenen Betriebes, Zuwendungen an ausländische Einrichtungen im 
Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes sowie Zuwendungen an sonstige 
Versicherungsunternehmen, soweit die Zuwendungen einer betrieblichen Kollektivversicherung 
im Sinne des §18f des Versicherungsaufsichtsgesetzes zuzurechnen sind; 

 11. die üblichen Gelegenheitsgeschenke; 

 12. Anfälle an den Bund und an Anstalten und Fonds, deren Abgänge der Bund zu decken 
verpflichtet ist, ferner Anfälle an die übrigen Gebietskörperschaften sowie Anfälle, die 
ausschließlich Zwecken des Bundes oder einer sonstigen Gebietskörperschaft dienen; 

 13. Zuwendungen, die der Pflege des Andenkens oder dem Seelenheile des Zuwendenden oder 
seiner Angehörigen dienen; 

 14. Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen beweglichen Sachen und Geldforderungen an 

 a) inländische juristische Personen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgen, 

 b) inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften, 

 c) politische Parteien im Sinne des § 1 Parteiengesetz, BGBl. Nr. 404/1975 in der jeweils 
geltenden Fassung, 

 d) ausländische Vereinigungen und Institutionen der in lit. a und b genannten Art, soweit 
Gegenseitigkeit besteht; 

 14a. Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen beweglichen Sachen und Geldforderungen, die 
ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken gewidmet sind, sofern die 
Verwendung zu dem begünstigten Zweck gesichert ist; dies gilt auch für solche Zuwendungen in 
das Ausland, soweit Gegenseitigkeit besteht. 

 15. Zuwendungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften; 

 16. Ruhegehälter, Pensionen und ähnliche Zuwendungen, die Ehegatten, Kinder oder Personen, mit 
denen der Erblasser in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt hat, 

 - auf Grund eines vom Erblasser mit seinem Dienstgeber geschlossenen Pensionsvertrages oder 

 - auf Grund eines für die Pensionsansprüche geltenden Kollektivvertrages oder 

 - auf Grund einer Pensionszusage des Dienstgebers oder von einer Pensionskasse des Betriebes 
des Dienstgebers oder 

 - auf Grund einer betrieblichen Kollektivversicherung im Sinne des § 18f des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder 

 - von ausländischen Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des Pensionskassengesetzes oder 

 - auf Grund einer vom Erblasser abgeschlossenen Pensionszusatzversicherung (§ 108b des 
Einkommensteuergesetzes 1988) einschließlich von Pensionszusatzversicherungen in 
Verbindung mit § 17 des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes - BMVG, BGBl. I 
Nr. 100/2002, oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, 

beziehen; 

 17. Erwerbe von Todes wegen 



 Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at Seite 9 von 17 

 - von Kapitalvermögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt des Todes des Erblassers der 
Steuerabgeltung gemäß § 97 Abs. 1 erster Satz sowie § 97 Abs. 2 erster bis dritter Satz des 
Einkommensteuergesetzes 1988 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 12/1993, 
unterliegen, sowie von vergleichbaren Kapitalvermögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt 
des Todes des Erblassers der besonderen Einkommensteuer gemäß § 37 Abs. 8 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 unterliegen; dies gilt für Forderungswertpapiere nur dann, 
wenn sie bei der Begebung sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden; 

 - von Ansprüchen gegenüber Einrichtungen im Sinne des § 108h des 
Einkommensteuergesetzes 1988; 

 - von Anteilen an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften, wenn der Steuerpflichtige 
nachweist, dass der Erblasser im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld unter 1 vH am 
gesamten Nennkapital der Gesellschaft beteiligt ist. 

 18. was bei Herausgabe von Vermögen einer Privatstiftung oder deren Aufhebung erworben wird; 

 19. Schenkungen unter Lebenden und Zweckzuwendungen (§ 4 Z 2) - ausgenommen Zuwendungen 
an Stiftungen - von Geldeinlagen bei inländischen Kreditinstituten (§ 1 des Bankwesengesetzes) 

 a) beim Erwerb durch Personen der Steuerklassen I bis IV, wenn die Steuerschuld vor dem 
1. Jänner 2004 entsteht, ohne Rücksicht auf die Höhe der Zuwendungen, 

 b) beim Erwerb durch Personen der Steuerklasse V, 

 - wenn die Steuerschuld vor dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2003 
entsteht, ohne Rücksicht auf die Höhe der Zuwendungen, 

 - wenn die Steuerschuld nach dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 10/2003 und vor dem 1. Jänner 2004 entsteht, bis zu einer Höhe von 100 000 Euro 
(Freibetrag). 

Die Befreiung (lit. a und lit. b erster Teilstrich) gilt auch für Vorgänge, für die die Steuerschuld 
vor dem 8. Juli 2000 entstanden ist, es sei denn, der Steuerpflichtige hatte zu diesem Zeitpunkt 
davon Kenntnis, dass der Vorgang Gegenstand abgabenrechtlicher oder finanzstrafrechtlicher 
Ermittlungen war oder der Abgabenbehörde bekannt war. Die Befreiung (lit. a und lit. b) ist auch 
im Falle der Zusammenrechnung nach § 11 mit Zuwendungen, die nach dem 31. Dezember 2003 
erfolgen, zu berücksichtigen. 

 20. Zuwendungen, die dazu dienen, den durch Katastrophenschäden (insbesondere Hochwasser-, 
Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) entstandenen Schaden zu beseitigen, der nicht 
durch Ersatzleistungen (zB Versicherungsleistungen) oder durch nach anderen Bestimmungen 
des § 15 steuerbefreite Zuwendungen abgedeckt ist. Darüber hinausgehende Zuwendungen sind 
steuerpflichtig; 

 21. die Übertragung von Gutschriften bei Kindererziehung nach § 14 des Allgemeinen 
Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 142/2004. 

(2) Angemessen im Sinne des Abs. 1 Z 9 ist eine den Vermögensverhältnissen und der 
Lebensstellung des Bedachten entsprechende Zuwendung. Eine dieses Maß übersteigende Zuwendung ist 
in vollem Umfang steuerpflichtig. 

(3) Jede Befreiungsbestimmung ist für sich anzuwenden. 

§ 15a. (1) Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen unter Lebenden von Vermögen gemäß 
Abs. 2, sofern der Erwerber eine natürliche Person ist und der Geschenkgeber das 55. Lebensjahr 
vollendet hat oder wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen in einem Ausmaß erwerbsunfähig ist, daß 
er nicht in der Lage ist, seinen Betrieb fortzuführen oder die mit seiner Stellung als Gesellschafter 
verbundenen Aufgaben oder Verpflichtungen zu erfüllen, bleiben nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 bis zu 
einem Wert von 365 000 Euro (Freibetrag) steuerfrei. Das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit wegen 
körperlicher oder geistiger Gebrechen ist auf Grundlage eines vom Steuerpflichtigen beizubringenden 
medizinischen Gutachtens eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zu 
beurteilen, es sei denn, es liegt eine medizinische Beurteilung durch den für den Steuerpflichtigen 
zuständigen Sozialversicherungsträger vor. 

(2) Zum Vermögen zählen nur 

 1. inländische Betriebe und inländische Teilbetriebe, die der Einkunftserzielung gemäß § 2 Abs. 3 
Z 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, in der jeweils geltenden Fassung, dienen; 

 2. Mitunternehmeranteile, das sind Anteile an inländischen Gesellschaften, bei denen die 
Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, wenn der Erblasser oder Geschenkgeber im 
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Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld mindestens zu einem Viertel unmittelbar am 
Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist; 

 3. Kapitalanteile, das sind Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften, wenn der Erblasser oder 
Geschenkgeber im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld mindestens zu einem Viertel des 
gesamten Nennkapitals unmittelbar beteiligt ist. 

(3) Der Freibetrag (Freibetragsteil gemäß Abs. 4) steht bei jedem Erwerb von Vermögen gemäß 
Abs. 2 zu, wenn Gegenstand der Zuwendung des Erblassers (Geschenkgebers) ist 

 1. ein Anteil von mindestens einem Viertel des Betriebes, 

 2. ein gesamter Teilbetrieb oder ein Anteil des Teilbetriebes, vorausgesetzt der Wert des 
Teilbetriebes oder der Anteil desselben beträgt mindestens ein Viertel des gesamten Betriebes, 

 3. ein Mitunternehmeranteil oder ein Kapitalanteil in dem im Abs. 2 Z 2 und 3 angeführten 
Ausmaß. 

(4) Der Freibetrag steht beim Erwerb 

 1. eines Anteiles eines Betriebes nur entsprechend dem Anteil des erworbenen Vermögens zu; 

 2. eines Teilbetriebes oder eines Anteiles daran nur in dem Verhältnis zu, in dem der Wert des 
Teilbetriebes (Anteil des Teilbetriebes) zum Wert des gesamten Betriebes steht; 

 3. eines Mitunternehmeranteiles (Teil eines Mitunternehmeranteiles) oder Kapitalanteiles (Teil 
eines Kapitalanteiles) nur in dem Ausmaß zu, der dem übertragenen Anteil am Vermögen der 
Gesellschaft oder am Nennkapital der Gesellschaft entspricht; 

Bei einem Erwerb durch mehrere Erwerber steht jedem Erwerber unter Berücksichtigung der Z 1 bis 3 
der seinem Anteil am erworbenen Vermögen entsprechende Teil des Freibetrages zu. 

(5) Die Steuer ist nachzuerheben, wenn der Erwerber innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 
das zugewendete Vermögen oder wesentliche Grundlagen davon entgeltlich oder unentgeltlich überträgt, 
betriebsfremden Zwecken zuführt oder wenn der Betrieb oder Teilbetrieb aufgegeben wird. 

(6) Abs. 5 gilt nicht, wenn die Vermögensübertragung einen nach Abs. 1 bis 3 steuerbegünstigten 
Erwerb darstellt oder das zugewendete Vermögen Gegenstand einer Umgründung nach dem 
Umgründungssteuergesetz, BGBl. Nr. 699/1991, in der jeweils geltenden Fassung, ist, sofern für das an 
seine Stelle getretene Vermögen kein im Abs. 5 angeführter Grund für eine Nacherhebung der Steuer 
eintritt. 

(7) Der Erwerber des begünstigten Vermögens hat Umstände, die zur Nacherhebung der Steuer 
führen, innerhalb eines Monats nach ihrem Eintritt dem Finanzamt anzuzeigen. 

§ 16. (1) Wird in einem Lebensversicherungsvertrag vereinbart, daß die Versicherungssumme 
innerhalb von zwei Monaten nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an das jeweils zur Entgegennahme 
der Einzahlung der Erbschaftssteuer zuständige Finanzamt von der Versicherungsanstalt zur Deckung der 
Erbschaftssteuer zu überweisen ist, so liegt eine Erbschaftssteuerversicherung vor. 

(2) Das zuständige Finanzamt hat den überwiesenen Betrag in Verwahrung zu nehmen, darf ihn aber 
nur insoweit als Erbschaftssteuer eines oder mehrerer Erben (Vermächtnisnehmer) verrechnen, als dieser 
oder diese dem Finanzamt eine Anweisung erteilen. Fällt der Nachlaß mehreren Personen zu, so ist in der 
Anweisung zu bestimmen, welcher Teil der Versicherungssumme als Erbschaftssteuer jeder einzelnen 
Person zu verrechnen ist. Wird eine Anweisung bis zur endgültigen Festsetzung der Erbschaftssteuer 
nicht erteilt, so ist die Versicherungssumme an die Versicherungsanstalt rückzuüberweisen. 

(3) Die Erbschaftssteuer ermäßigt sich um den Betrag, der sich aus der Anwendung des für die 
Berechnung der Steuer maßgebenden Prozentsatzes auf die als Erbschaftssteuer verrechnete 
Erbschaftssteuerversicherungssumme jedes Erben (Vermächtnisnehmers) ergibt. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 680/1994) 

§ 17. Wenn Personen der Steuerklassen I oder II Vermögen anfällt, das in den letzten fünf Jahren vor 
dem Anfall von Personen der gleichen Steuerklassen erworben worden ist und der Besteuerung nach 
diesem Bundesgesetz unterlegen hat, wird die auf dieses Vermögen entfallende Steuer um die Hälfte und, 
wenn der frühere Steuerfall mehr als fünf Jahre, aber nicht mehr als zehn Jahre hinter dem späteren 
zurückliegt, um ein Viertel ermäßigt. 

II. TEIL. 

Wertermittlung. 

§ 18. Für die Wertermittlung ist, soweit in diesem Gesetze nichts anderes bestimmt ist, der Zeitpunkt 
des Entstehens der Steuerschuld maßgebend. 
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§ 19. (1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht im Abs. 2 etwas Besonderes vorgeschrieben ist, 
nach den Vorschriften des Ersten Teiles des Bewertungsgesetzes (Allgemeine Bewertungsvorschriften). 

(2) Für inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen, für inländisches Grundvermögen und 
für inländische Betriebsgrundstücke ist das Dreifache des Einheitswertes maßgebend, der nach den 
Vorschriften des Zweiten Teiles des Bewertungsgesetzes (Besondere Bewertungsvorschriften) auf den 
dem Entstehen der Steuerschuld unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist oder 
festgestellt wird. Wird von einem Steuerschuldner nachgewiesen, dass der gemeine Wert dieser 
Vermögenswerte im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld geringer ist als das Dreifache des 
Einheitswertes, ist der nachgewiesene gemeine Wert maßgebend. 

(3) Haben sich in den Fällen des Abs. 2 die Verhältnisse zwischen dem unmittelbar 
vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld dergestalt 
geändert, daß nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes die Voraussetzungen für eine 
Wertfortschreibung oder eine Artfortschreibung gegeben sind, so ist auf den Zeitpunkt des Entstehens der 
Steuerschuld ein besonderer Einheitswert zu ermitteln. In diesem Fall ist das Dreifache des besonderen 
Einheitswertes maßgebend. 

Beachte 

Bezugszeitraum ab 2. 1. 1968 (BGBl. Nr. 15/1968, Art. II) 

§ 20. (1) Als Erwerb gilt, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, der gesamte Vermögensanfall an 
den Erwerber. Bei der Zweckzuwendung tritt an die Stelle des Anfalles die Verpflichtung des 
Beschwerten. 

(2) Die infolge des Anfalles durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und 
Belastung erloschenen Rechtsverhältnisse gelten als nicht erloschen. 

(3) Die Anwartschaft eines Nacherben gehört nicht zu seinem Nachlaß. 

(4) Von dem Erwerbe sind insbesondere abzuziehen 

 1. die Kosten der Bestattung des Erblassers einschließlich der Kosten der landesüblichen 
kirchlichen und bürgerlichen Leichenfeierlichkeiten und der Kosten eines angemessenen 
Grabdenkmales; 

 2. die im Falle der Todeserklärung des Erblassers dem Nachlaß zur Last fallenden Kosten des 
Verfahrens; 

 3. die Kosten der Eröffnung einer letztwilligen Verfügung des Erblassers, die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten der Regelung des Nachlasses, die Kosten der gerichtlichen Sicherung 
des Nachlasses, einer Nachlaßpflegschaft, des Aufgebotes der Nachlaßgläubiger und der 
Inventarerrichtung; 

 4. die Kosten eines für den Nachlaß oder wegen des Erwerbes geführten Rechtsstreites. 

(5) Schulden und Lasten, die in wirtschaftlicher Beziehung zu nicht steuerbaren Teilen des Erwerbes 
stehen, sind nicht abzuziehen. Beschränkt sich die Besteuerung auf einzelne Vermögensgegenstände (§ 6 
Abs. 1 Z 2 und Abs. 4), so sind nur die in einer wirtschaftlichen Beziehung zu diesem Teile des Erwerbes 
stehenden Schulden und Lasten abzugsfähig. 

(6) Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten können nur insoweit abgezogen werden, als der 
Anspruch auf den Pflichtteil geltend gemacht wird. 

(7) Die Steuer nach diesem Bundesgesetz wird nicht abgezogen. 

(8) Ist eine Zuwendung unter einer Auflage gemacht, die in Geld veranschlagt werden kann, so ist 
die Zuwendung nur insoweit steuerpflichtig, als sie den Wert der Leistung des Beschwerten übersteigt, es 
sei denn, daß die Leistung dem Zwecke der Zuwendung dient. 

§ 21. Hat der Erwerber nach Vollendung des 15. Lebensjahres im Haushalt oder im Betriebe des 
Erblassers ohne Barlohn Dienste geleistet und dadurch eine fremde Arbeitskraft erspart, so wird auf 
Antrag ein der Arbeit und der Dienstzeit angemessener Betrag von dem Anfall abgezogen. Dienste, die 
früher als drei Jahre vor dem Tode des Erblassers geleistet wurden, werden nicht berücksichtigt. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 1 
ab 1. 1. 2000 
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§ 34 Abs. 1 Z 4 idF BGBl. I Nr. 106/1999 
 
Ist letztmalig auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuerschuld vor 
dem 1. August 2008 entsteht (vgl. § 34 Abs. 1 Z 13). 

III. TEIL. 

Veranlagung und Einhebung. 

1. Steuererklärung. 

§ 22. (1) Jeder der Steuer nach diesem Bundesgesetz unterliegende Erwerb ist vom Erwerber, bei 
einer Zweckzuwendung vom Beschwerten binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis 
von dem Anfall oder von dem Eintritt der Verpflichtung dem Finanzamt anzumelden. Diese 
Verpflichtung entfällt bei Rechtsvorgängen, für die gemäß § 23a eine Selbstberechnung der Steuer 
erfolgt. 

(2) Erfolgt der steuerpflichtige Erwerb durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden, so ist zur 
Anmeldung auch derjenige verpflichtet, aus dessen Vermögen der Erwerb stammt. 

§ 23. (1) In den Fällen des § 22 kann das Finanzamt von den zur Anmeldung Verpflichteten 
innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist die Abgabe einer Erklärung verlangen. Die Frist muß 
mindestens einen Monat betragen. 

(2) Die Erklärung hat ein Verzeichnis der zum Nachlaß gehörenden Gegenstände und die sonstigen 
für die Feststellung des Gegenstandes und des Wertes des Erwerbes erforderlichen Angaben nach näherer 
Bestimmung des Bundesministeriums für Finanzen zu enthalten. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 1 bis 4 
ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 8 idF BGBl. I Nr. 144/2001 

1a. Selbstberechnung der Schenkungssteuer durch Parteienvertreter 
 

§ 23a. (1) Rechtsanwälte und Notare (Parteienvertreter) sind nach Maßgabe der Abs. 1 bis 5 befugt, 
die Steuer für die in § 3 und § 4 Z 2 bezeichneten Rechtsvorgänge, mit Ausnahme der Rechtsvorgänge im 
Sinne der § 3 Abs. 5 und § 15 Abs. 1 Z 9, als Bevollmächtigte eines Steuerschuldners selbst zu 
berechnen, wenn die Selbstberechnung innerhalb der Anmeldungsfrist (§ 22 Abs. 1) erfolgt. Die 
Anwendung der §§ 29 bis 31 ist im Falle einer Selbstberechnung der Schenkungssteuer ausgeschlossen. 
Für Grundstücksschenkungen unter einer Auflage sowie für Grundstücksschenkungen, die teils 
entgeltlich und teils unentgeltlich sind, ist eine Selbstberechnung nur dann zulässig, wenn auch die 
Grunderwerbsteuer vom Parteienvertreter selbst berechnet wird (§§ 11 bis 13 und 15 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987). 

(2) Parteienvertreter haben für Rechtsvorgänge, für die sie eine Selbstberechnung vornehmen, 
spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat (Anmeldungszeitraum), in dem die 
Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden Kalendermonats eine Anmeldung über die selbst berechneten 
Rechtsvorgänge beim Finanzamt (§ 63 Abs. 2, § 64 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) vorzulegen. Die 
Selbstberechnung und Anmeldung hat elektronisch zu erfolgen. Ist über einen der in der elektronischen 
Anmeldung enthaltenen Rechtsvorgänge eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz 
vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu 
dieser Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunde lesend 
zuzugreifen. Aus der Anmeldung muss sich ergeben, für welchen Steuerschuldner in welchem Ausmaß 
die Steuer und die Eintragungsgebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz selbst berechnet und entrichtet 
wurden. Die Anmeldung gilt als Abgabenerklärung. Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen 
hinsichtlich sämtlicher in die Anmeldung aufzunehmenden Angaben durchzuführen. 

(3) Ist über den Rechtsvorgang eine Schrift errichtet worden, so ist der Umstand der 
Selbstberechnung und der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) zu vermerken. Der Parteienvertreter hat die Abschriften (Durchschriften) der 
Erklärungen (Abs. 6) und die Abschriften (Durchschriften, Gleichschriften) der über den Erwerbsvorgang 
ausgefertigten Schriften sieben Jahre aufzubewahren. Im Übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. 
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(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die elektronische Selbstberechnung und 
Anmeldung durch Verordnung näher zu regeln, soweit sich die Regelungen auf die gerichtlichen 
Eintragungsgebühren beziehen, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz. 

(5) Die selbst berechnete Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Im Zweifel ist bei den 
betreffenden Steuerschuldnern eine verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Eine gemäß § 201 der 
Bundesabgabenordnung festgesetzte Steuer hat den in Abs. 2 genannten Fälligkeitstag. 

(6) Der Parteienvertreter ist befugt, unter Verwendung des amtlichen Vordrucks gegenüber dem 
Grundbuchsgericht je Rechtsvorgang zu erklären, daß eine Selbstberechnung der Schenkungssteuer 
vorgenommen worden ist und die Schenkungssteuer sowie die Eintragungsgebühr nach dem 
Gerichtsgebührengesetz gemäß Abs. 5 abgeführt werden. Auf der Selbstberechnungserklärung sind 
überdies anzugeben 

 1. der Wert, der der Selbstberechnung der Eintragungsgebühr nach dem Gerichtsgebührengesetz 
zugrunde gelegt worden ist (Bemessungsgrundlage), 

 2. der Betrag der selbst berechneten Eintragungsgebühr, 

 3. die Erklärung, daß die Eintragungsgebühr nicht zurückgezahlt und kein Antrag auf 
Zurückzahlung der Eintragungsgebühr gestellt worden ist. Diese Erklärung ist vom 
Parteienvertreter nach seinem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausstellung der Erklärung 
abzugeben. 

Die Selbstberechnungserklärung muß diese Angaben auch dann enthalten, wenn keine Schenkungssteuer 
bzw. Eintragungsgebühr anfällt. 

(7) Der Parteienvertreter haftet für die Entrichtung der selbstberechneten Steuer. 

(8) Das für die Erhebung der Steuer sachlich zuständige Finanzamt, von dessen Bereich aus der 
Parteienvertreter seine Berufstätigkeit vorwiegend ausübt, kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 mit 
Bescheid aberkennen, wenn der Parteienvertreter vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Sie ist hinsichtlich des Amtsbereiches aller sachlich zuständigen Finanzämter 
wirksam. Von der Aberkennung sowie von deren Aufhebung sind die vier Präsidenten der 
Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach 
Aberkennung auf Antrag des Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn 
glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen 
wird. 

(9) Stellt sich die Unrichtigkeit der Bemessungsgrundlage für die Selbstberechnung bei der 
Schenkungssteuer, von der eine gerichtliche Eintragungsgebühr abhängig ist, oder eine unrichtige 
Entrichtung der selbstberechneten Eintragungsgebühr nach dem Gerichtsgebührengesetz (Fehlbetrag nach 
§ 4 Abs. 5a des Gerichtsgebührengesetzes) heraus, so hat das Finanzamt ohne unnötigen Aufschub dem 
Grundbuchsgericht die richtige Bemessungsgrundlage oder den zu entrichtenden Betrag an 
selbstberechneter Eintragungsgebühr mitzuteilen. Dies gilt sinngemäß, wenn eine 
Selbstberechnungserklärung ausgestellt worden ist, aber eine Selbstberechnung der Eintragungsgebühr 
unterblieben ist. 

Beachte 

Bezugszeitraum: ab 1.1.2002 
§ 34 Abs. 1 Z 8 idF BGBl. I Nr. 144/2001 
 
Ist letztmalig auf Erwerbe bzw. auf Vorgänge anzuwenden, für die die 
Steuerschuld vor dem 1. August 2008 entstanden ist (vgl. § 34 Abs. 1 
Z 13 und 14). 

2. Pflichten Dritter. 

§ 24. (1) Die Gerichte haben, sofern eine Abhandlung stattfindet, dem Finanzamt die Todesfälle, die 
eröffneten letztwilligen Anordnungen und die Vornahme von Erbteilungen bekannt zu geben. 

(2) Notare und Rechtsanwälte haben dem Finanzamt Abschriften der Niederschriften über die von 
ihnen beurkundeten Schenkungen und Zweckzuwendungen zu übermitteln. Ist es dem Notar oder 
Rechtsanwalt auf Grund seiner technischen Voraussetzungen zumutbar, so hat er die Anmeldung 
elektronisch zu übermitteln. Ist über den in der elektronischen Anmeldung enthaltenen Rechtsvorgang 
eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv 
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aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. 
Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. Die über den 
Rechtsvorgang errichtete Urkunde ist nur über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der 
Urkunde ist der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) 
anzugeben. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen 
Anmeldung mit Verordnung näher zu regeln. 

Beachte 

Ist letztmalig auf Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld vor 
dem 1. August 2008 entstanden ist (vgl. § 34 Abs. 1 Z 14). 

§ 25. Dem Finanzamt ist seitens derjenigen, die auf den Namen lautende Aktien oder 
Schuldverschreibungen ausgegeben haben, bevor sie die auf den Namen des Erblassers lautenden 
Wertpapiere nach Eintritt des ihnen bekannt gewordenen Erbfalles in ihren Büchern auf den Namen einer 
anderen Person umschreiben, von der beantragten Umschreibung schriftlich oder zu Protokoll Mitteilung 
zu machen. 

Beachte 

Ist letztmalig auf Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld vor 
dem 1. August 2008 entstanden ist (vgl. § 34 Abs. 1 Z 14). 

§ 26. Versicherungsunternehmungen sind verpflichtet, bevor sie Versicherungssummen oder 
Leibrenten an einen anderen als den Versicherungsnehmer auszahlen, dem Finanzamt den wesentlichen 
Inhalt des Versicherungsvertrages und die Person des Empfangsberechtigten mitzuteilen. 

3. Steuerfestsetzung. 

§ 27. Auf Grund der Steuererklärung ist der ihr entsprechende Betrag der Steuer vom Finanzamt 
vorläufig festzusetzen. Der festgesetzte Betrag wird binnen einem Monat nach der Zustellung des 
Steuerbescheides fällig. 

Beachte 

Bezugszeitraum: ab 1. 1. 2002 
§ 34 Abs. 1 Z 7 idF BGBl. I Nr. 59/2001 

§ 28. Für die Berechnung der Steuer nach § 8 und bei der Anwendung des § 14 und des § 15 Abs. 1 
Z 5 wird der Erwerb auf volle 1 Euro abgerundet. 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 2 
ab 1. 6. 1996 
§ 34 Abs. 1 Z 2 idF BGBl. Nr. 201/1996 

§ 29. (1) Ist die Steuer vom Kapitalwert von Renten oder anderen wiederkehrenden Nutzungen oder 
Leistungen zu entrichten, so kann sie nach Wahl des Steuerpflichtigen statt vom Kapitalwert jährlich im 
voraus vom Jahreswert entrichtet werden. Die Steuer wird in diesem Falle nach dem Hundertsatz 
erhoben, der sich nach § 8 für den gesamten Kapitalbetrag ergibt. 

(2) Ist die Steuer von einem land- oder forstwirtschaftlichen Vermögen zu bemessen, so ist die auf 
das land- oder forstwirtschaftliche Vermögen entfallende Steuer über Antrag statt in einem Betrag in zehn 
Jahresbeträgen festzusetzen, wenn der Steuerpflichtige für die Steuer Sicherheit leistet und glaubhaft 
macht, daß er bei ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung im Falle der Zahlung der Steuer in einem Betrag 
gezwungen wäre, das land- oder forstwirtschaftliche Vermögen ganz oder teilweise zu veräußern. Der 
einzelne Jahresbetrag ist in der Weise zu ermitteln, daß der um 20 vH erhöhte Gesamtbetrag in zehn 
gleiche Teile aufgeteilt wird. Die Jahresbeträge für den Zeitraum zwischen dem Entstehen der 
Steuerschuld und dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Steuerbescheid zugestellt wird, werden mit 
Ablauf eines Monats nach dessen Zustellung fällig. Die Fälligkeit der Jahresbeträge für die auf die 
Zustellung des Steuerbescheides folgenden Kalenderjahre tritt jeweils am 31. März jedes folgenden 
Kalenderjahres ein. 
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§ 30. (1) Beim Erwerb von Vermögen, dessen Nutzung einem anderen als dem Steuerpflichtigen 
zusteht, kann der Steuerpflichtige verlangen, daß die Besteuerung bis zum Erlöschen des Nutzungsrechtes 
ausgesetzt bleibt. Auf Verlangen des Finanzamtes hat der Steuerpflichtige für die Steuer Sicherheit zu 
leisten. 

(2) Geht in dem Falle des Abs. 1 das mit dem Nutzungsrechte belastete Vermögen vor dem 
Erlöschen des Nutzungsrechtes durch Erbfolge auf einen anderen über, so wird die Steuer für diesen 
Übergang nicht erhoben, vielmehr tritt die gleiche Behandlung ein, wie wenn derjenige, dem das 
Vermögen zur Zeit des Erlöschens gehört, das Vermögen unmittelbar von dem ursprünglichen Erblasser 
erworben hätte. 

§ 31. Das Finanzamt kann im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen von der genauen Ermittlung 
des Steuerbetrages absehen und die Steuer in einem Pauschbetrag festsetzen. 

§ 32. Sind bei der Erteilung des Steuerbescheides abzugsfähige Verbindlichkeiten nicht 
berücksichtigt worden, weil sie dem Steuerpflichtigen unbekannt waren, so kann er bis zum Ablauf von 
fünf Jahren seit der Veranlagung die Berichtigung des Steuerbescheides beantragen. 

Beachte 

Ist auf Vorgänge, die sich nach dem 26. Juni 2008 ereignen, nicht 
mehr anzuwenden (vgl. § 34 Abs. 1 Z 13). 

4. Erstattung. 

§ 33. Die Steuer ist zu erstatten, 

 a) wenn und insoweit das Geschenk herausgegeben werden mußte; 

 b) wenn und insoweit ein Erwerb von Todes wegen herausgegeben werden mußte, eine Änderung 
der Steuer nicht mehr möglich ist und das herausgegebene Vermögen beim Empfänger einen 
Erwerb von Todes wegen darstellt. 

IV. TEIL. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 34. (1) 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf alle Vorgänge anzuwenden, für die 
die Steuerschuld nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eintritt. Auf diese Vorgänge sind mit 
Ausnahme der Bestimmungen im Artikel II des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBl. Nr. 181, auch 
alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Geltung stehenden gesetzlichen 
Bestimmungen anzuwenden, die auf die Erbschaftssteuer oder auf das Erbschaftssteuergesetz hinweisen 
und nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes stehen. 

 2. § 8 Abs. 4 und Abs. 5 sowie § 29 Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 201/1996, sind auf alle Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31. Mai 
1996 entsteht. 

 3. § 15 Abs. 1 Z 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 ist auf alle Erwerbe 
von Todes wegen nach Personen anzuwenden, die nach dem 31. Mai 1996 verstorben sind. 

 4. §§ 15 Abs. 1 Z 17, 15a, 22 Abs. 1 und 23a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 106/1999, sind auf Rechtsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 
31. Dezember 1999 entsteht. 

 5. §§ 8 Abs. 3, Abs. 4 lit. b, Abs. 5, 19 Abs. 2 und Abs. 3, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000, sind auf Rechtsvorgänge anzuwenden, für die die 
Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 entsteht. 

 6. § 15 Abs. 1 Z 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 ist auf Rechtsvorgänge 
anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 entsteht. 

 7. § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 13 Abs. 5, § 14 Abs. 1 Z 1, § 14 Abs. 1 Z 2, § 14 Abs. 1 Z 3, § 14 
Abs. 2, § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 1 Z 1 lit. a, § 15 Abs. 1 Z 1 lit. b, § 15 Abs. 1 Z 5, § 15a Abs. 1 
und § 28, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2001, ist auf 
Rechtsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. 

 8. §§ 8 Abs. 3 lit. b, 15 Abs. 1 Z 1 lit. c, 23a Abs. 1 bis 4 und 24 Abs. 1 und 2, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2001, sind auf Vorgänge anzuwenden, für die die 
Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. §§ 8 Abs. 3 lit. b, 15 Abs. 1 Z 1 lit. c, 23a 
Abs. 1 bis 4 und 24, jeweils in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 144/2001, sind 
auf Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld vor dem 1. Jänner 2002 entsteht. 
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 9. § 15 Abs. 1 Z 19 in der Fassung des BGBl. I Nr. 133/2002 tritt mit 1. Juli 2002 in Kraft. 

 10. § 15 Abs. 1 Z 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 ist auf alle Vorgänge 
anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31.Dezember 2002 entsteht. 

 11. § 15 Abs. 1 Z 10 und Z 16, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2005, sind 
auf Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 22. September 2005 entsteht. 

 12. § 15 Abs. 1 Z 20 tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft und ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, für die 
die Steuerschuld nach dem 30. Juni 2005 entsteht. 

 13. Abgaben nach diesem Bundesgesetz werden für Vorgänge gemäß § 1 Abs. 1 Z 3, für die die 
Steuerschuld nach dem 31. Juli 2008 entsteht, nicht mehr erhoben. § 22 und § 24 Abs. 2 sind 
letztmalig auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuerschuld vor dem 1. August 2008 entsteht. 
§ 33 ist auf Vorgänge, die sich nach Ablauf des Tages, an dem das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 85/2008 im Bundesgesetzblatt kundgemacht wurde, ereignen, nicht mehr anzuwenden. 

 14. § 24 Abs. 1, § 25 und § 26 sind letztmalig auf Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld 
vor dem 1. August 2008 entstanden ist. 

(2) Artikel I des Bundesgesetzes vom 27. Mai 1952, BGBl. Nr. 108, bleibt unberührt. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

Artikel 1 

(Anm.: Zu § 15, BGBl. Nr. 141/1955) 

Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (ABl. Nr. L 235 vom 23. September 2003, S 10) in Österreichisches Recht umgesetzt. 

Artikel II 

(Anm.: Zu §§ 8, 14, 15, 16, 20 und 29 ErbStG) 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf alle Vorgänge anzuwenden, für die die 
Steuerschuld nach dem 1. Jänner 1968 eintritt. 

(2) (Anm.: Vollziehungsklausel des BG BGBl. Nr. 15/1968) 

Artikel II 

(Anm.: Zu §§ 14 und 15 ErbStG) 

Art. I ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1985 verwirklicht werden. 

Artikel III 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

(Anm.: zu § 7 Abs. 1 Z I2 Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955) 

 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1991 in Kraft. Es ist anzuwenden, wenn der 
Erblasser nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gestorben ist. 

 2. § 45 des Generalsanitätsnormativums vom 2. Jänner 1770, Slg. 1152 Bd. 6, 87, und § 71 des 
Hofdekrets vom 30. Juni 1837, PGS 65 (Pestpolizeiordnung), werden aufgehoben. 

 3. Mit der Vollziehung des Art. I ist der Bundesminister für Justiz, mit der Vollziehung des Art. II 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Artikel V 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 

(Anm.: zu § 15, BGBl. Nr. 141/1955) 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 41/1955, zuletzt geändert durch 
BGBl. Nr. 656/1989, wird wie folgt geändert: 

 1. (Anm.: Änderung des § 15) 
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 2. Z 1 ist auf Erwerbe von Todes wegen nach Personen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1992 verstorben sind. 

Artikel VIII 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 

(Anm.: zu § 15, BGBl. Nr. 141/1955) 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 694/1993, wird 
wie folgt geändert: 
 

(Anm.: Z 1 bis 1a betreffen die Änderungen des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes) 
 

2. Z 1 ist auf Erwerbe von Todes wegen nach Personen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1992 
verstorben sind. 


